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(57) Zusammenfassung: Eine Energieversorgungseinheit
(1) für Luftfahrtbodengeräte und Flurförderzeuge (2) ist aus-
tauschbar am Luftfahrtbodengerät oder Flurförderzeug (2)
angeordnet. Zu der Energieversorgungseinheit (1) gehört
ein Aufnahmegehäuse (3), in dem Elektroenergiespeicher-
einheiten (4) sowie deren elektrische Verbindungsmittel und
eine Batteriesteuerungsvorrichtung (5), mittels der der Be-
trieb der Elektroenergiespeichereinheiten (4) steuer- und re-
gelbar ist, aufgenommen und gehaltert sind.
Um den zu betreibenden Aufwand für den Austausch, den
Ersatz und das Aufladen derartiger elektrischer Energiever-
sorgungseinheiten zu reduzieren, wird vorgeschlagen, dass
in dem Aufnahmegehäuse (3) der Energieversorgungsein-
heit (1) ein Ladegerät (6), mittels dem die Elektroenergie-
speichereinheiten (4) mit Elektroenergie aufladbar sind, ein
Ladekabel (7), mittels dem das Ladegerät (6) an eine externe
Elektroenergiequelle anschließbar ist, und eine Ausgleichs-
gewichtsanordnung (8) angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Ener-
gieversorgungseinheit für Luftfahrtbodengeräte und
Flurförderzeuge, die austauschbar am Luftfahrtbo-
dengerät oder Flurförderzeug angeordnet ist, mit ei-
nem Aufnahmegehäuse, in dem Elektroenergiespei-
chereinheiten sowie deren elektrische Verbindungs-
mittel und eine Batteriesteuerungsvorrichtung, mittels
der der Betrieb der Elektroenergiespeichereinheiten
steuer- und regelbar ist, aufgenommen und gehaltert
sind.

[0002] Als Flurförderzeuge, bei denen derartige En-
ergieversorgungseinheiten eingesetzt werden, kom-
men Gegengewichtsstapler, Schlepper, Landmaschi-
nen, Baumaschinen und kommunale Fahrzeuge
in Betracht. Zu den Luftfahrtbodengeräten können
sämtliche im Vorfeld sowie im eigentlichen Start-
und Landebereich von Flughäfen eingesetzte ent-
sprechende Geräte zählen.

[0003] Ausgehend von dem vorstehend geschilder-
ten Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, die gattungsgemäße Energieversorgungs-
einheit für Luftfahrtbodengeräte und Flurförderzeuge
derart weiterzubilden, dass ohne Wechsel der En-
ergieversorgungseinheit mehrfach am Tag eine Auf-
ladung der Energieversorgungseinheit mit geringem
Aufwand möglich ist, dass die Abhängigkeit der En-
ergieversorgungseinheit von speziell ausgestalteten
externen Ladevorrichtungen und damit die Bindung
an bestimmte Ladestandorte vermieden wird, dass
eine mit einem vergleichsweise geringen Aufwand
einhergehende Umrüstung derartiger Flurförderzeu-
ge und Luftfahrtbodengeräte an unterschiedliche En-
ergieversorgungsmittel vereinfacht wird und dass bei
Ausfällen bzw. Versagen der Energieversorgungs-
einheiten deren Austausch mit vergleichsweise ge-
ringem Aufwand und ohne spezielles Fachpersonal
möglich ist.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass in dem Aufnahmegehäuse der En-
ergieversorgungseinheit ein Ladegerät, mittels dem
die Elektroenergiespeichereinheiten mit Elektroener-
gie aufladbar sind, ein Ladekabel, mittels dem das
Ladegerät an eine externe Elektroenergiequelle an-
schließbar ist, und eine Ausgleichsgewichtsanord-
nung angeordnet sind.

[0005] Mittels der erfindungsgemäßen Energiever-
sorgungseinheit wird insbesondere beim industriel-
len Einsatz der genannten Luftfahrtbodengeräte und
Flurförderzeuge eine voll integrierte elektrische Ener-
gieversorgung sichergestellt, wobei mittels der erfin-
dungsgemäßen Energieversorgungseinheit für den
Nutzer der genannten Luftfahrtbodengeräte und Flur-
förderzeuge quasi eine „plug & play“-Lösung realisiert
wird. Durch die erfindungsgemäße Energieversor-

gungseinheit ist für den Nutzer solcher elektrisch an-
getriebener Luftfahrtbodengeräte und Flurförderzeu-
ge eine im Vergleich zum bekannten Stand der Tech-
nik sehr einfache Handhabung möglich. Erfindungs-
gemäß sind die für die Versorgung mit elektrischer
Energie erforderlichen Bauteile der Luftfahrtboden-
geräte und Flurförderzeuge sämtlich in der Energie-
versorgungseinheit angeordnet, die als Ganzes aus-
tausch- und durch eine andere entsprechende Ener-
gieversorgungseinheit ersetzbar ist. Die erfindungs-
gemäße Energieversorgungseinheit ist im Einsatz
des Flurförderzeugs bzw. des Luftfahrtbodengeräts
insgesamt innerhalb des Flurförderzeugs bzw. Luft-
fahrtbodengeräts integriert. Mittels der erfindungs-
gemäßen Energieversorgungseinheit wird eine Un-
abhängigkeit von externen Ladevorrichtungen rea-
lisiert, wodurch eine Bindung an bestimmte, spezi-
ell entsprechend eingerichtete und ausgelegte Lade-
standorte vermieden wird. Da die erfindungsgemä-
ße elektrische Energieversorgungseinheit auch ei-
ne Ausgleichsgewichtsanordnung enthält, kann das
Gesamtgewicht der Energieversorgungseinheit stets
konstant bleiben, auch wenn das Gewicht der eigent-
lich der Energieversorgung dienenden Aggregate va-
riiert, da dann in einfacher Weise ein Ausgleich mit-
tels Anpassung der Ausgleichsgewichtsanordnung
möglich ist.

[0006] Ein Austausch der erfindungsgemäßen Ener-
gieversorgungseinheit kann aufgrund der für sie vor-
gesehenen Standardbauform ohne Elektrofachper-
sonal realisiert werden.

[0007] Um stets eine ordnungsgemäße Lagerung
des Ladekabels innerhalb der Energieversorgungs-
einheit zu gewährleisten und um eine einfache Hand-
habung des Ladekabels zu ermöglichen, ist es vor-
teilhaft, wenn im Aufnahmegehäuse der Energiever-
sorgungseinheit ein Ladekabeleinzug angeordnet ist.

[0008] Zwecks Austausch der elektrischen Ener-
gieversorgungseinheit am Luftfahrtbodengerät oder
Flurförderzeug ist es zweckmäßig, wenn die En-
ergieversorgungseinheit mittels eines Krans in das
Luftfahrtbodengerät oder das Flurförderzeug absenk-
und daraus heraushebbar ist.

[0009] Alternativ kann eine vorteilhafte Weiterbil-
dung der erfindungsgemäßen Energieversorgungs-
einheit realisiert werden, wenn diese auf einer luft-
fahrtbodengerät- oder flurförderzeugseitigen Schie-
nenführung lagerbar ist, mittels der sie zwischen ei-
ner in das Luftfahrtbodengerät oder Flurförderzeug
eingeschobenen Betriebsstellung und einer aus dem
Luftfahrtbodengerät oder Flurförderzeug herausge-
schobenen Austauschstellung verstellbar ist, in der
sie von der Schienenführung abnehm- und durch ei-
ne andere Energieversorgungseinheit ersetzbar ist.
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[0010] Mittels der erfindungsgemäßen Energiever-
sorgungseinheit ist es ohne großen Aufwand mög-
lich, Luftfahrtbodengeräte und Flurförderzeuge mit-
tels der mit vielen Vorteilen einhergehenden Lithi-
um-Technologie mit elektrischer Energie zu versor-
gen, da die Elektroenergiespeichereinheiten als Li-
thiumzellen bzw. -module ausbildbar sind. Derarti-
ge elektrische Energieversorgungseinheiten können
mehrfach täglich ohne großen Aufwand aufgeladen
werden, ohne dass irgendwelche Elektroenergiespei-
chereinheiten auszutauschen wären. Mittels der Aus-
gleichsgewichtsanordnung kann in einfacher Weise
das Gesamtgewicht der erfindungsgemäßen Ener-
gieversorgungseinheit konstant gehalten werden, ob-
wohl Lithiumzellen bzw. -module ein geringeres Ge-
wicht als herkömmliche Elektroenergiespeicherein-
heiten aufweisen.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung ist
das Aufnahmegehäuse der erfindungsgemäßen En-
ergieversorgungseinheit als Batterieanlagetrog aus-
gebildet, der einen Trogboden, Trogseitenwände und
einen demontierbaren Trogdeckel aufweist, wobei im
Batterieanlagetrog, vorzugsweise in einer oder meh-
reren Trogseitenwänden, Belüftungsschlitze ausge-
bildet sind, und wobei im Bereich einer der Kanten
des Trogdeckels eine Durchbrechung ausgebildet ist,
durch die hindurch das Ladekabel aus dem Batterie-
anlagetrog herausführbar ist. Außer Schutz für die
innerhalb des Batterieanlagetrogs verbauten Aggre-
gate und Komponenten ermöglicht dieser Batterie-
anlagetrog auch das einfache und schnelle Austau-
schen der Energieversorgungseinheit, wenn die Le-
bensdauer der Elektroenergiespeichereinheiten be-
endet ist. Auch etwaige jährliche Inspektionen bzw.
Revisionen werden erheblich vereinfacht. Mittels der
im Bereich des Trogdeckels vorgesehenen Durch-
brechung kann das Ladekabel sowohl in horizontaler
als auch in vertikaler Richtung aus der im Luftfahrt-
bodengerät oder im Flurförderzeug integrierten Ener-
gieversorgungseinheit ausgezogen werden, je nach
Anordnung der hierfür vorgesehenen Fahrzeugöff-
nungen im Luftfahrtbodengerät und Flurförderzeug.

[0012] Mittels der im Batterieanlagetrog ausgebilde-
ten Belüftungsschlitze kann das in die elektrische En-
ergieversorgungseinheit integrierte Ladegerät belüf-
tet und damit gekühlt werden. Mittels des Ladegeräts
kann der Ladezustand der Elektroenergiespeicher-
einheiten durch eine externe mit einem Kabel ange-
schlossene Anzeige oder durch eine Übertragungs-
funktion auf einer Smartphone-App angezeigt wer-
den.

[0013] Zur weiteren Vereinfachung der Handhabung
der erfindungsgemäßen Energieversorgungseinheit
ist es vorteilhaft, wenn der Ladekabeleinzug als Ka-
beltrommel ausgebildet ist.

[0014] Zweckmäßigerweise weist das Aufnahmege-
häuse der erfindungsgemäßen Energieversorgungs-
einheit eine Ausgleichsgewichtsaufnahme auf, in
der Ausgleichsgewichtsanordnungen unterschiedli-
chen Gewichts aufnehmbar sind. Das unterschied-
liche Gewicht der Ausgleichsgewichtsanordnungen
kann hierbei darin begründet sein, dass die Aus-
gleichsgewichtsanordnung ein anderes Volumen auf-
weist, oder dadurch, dass die Ausgleichsgewichtsan-
ordnung ein anderes spezifisches Gewicht aufweist.
Auch Kombinationen hiervon sind möglich.

[0015] Vorteilhaft ist eine Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Energieversorgungseinheit, bei der
deren Batteriesteuerungsvorrichtung in die Elektro-
energiespeichereinheiten integriert ist.

[0016] Alternativ ist es selbstverständlich auch mög-
lich, die Batteriesteuerungsvorrichtung separat aus-
zubilden und an die Elektroenergiespeichereinheiten
anzuschließen.

[0017] Die Elektroenergiespeichereinheiten können
innerhalb des Aufnahmegehäuses in Reihe und/oder
parallel verbunden montiert sein. Im Zusammenwir-
ken mit der Batteriesteuerungsvorrichtung ist dann
eine Skalierbarkeit auf die gewünschte Spannung
und Kapazität möglich. Außer der Ausgestaltung
der Elektroenergiespeichereinheiten als Lithiumzel-
len bzw. -module ist auch jede andere Ausgestaltung
dieser Elektroenergiespeichereinheiten denkbar. Ins-
besondere ist die erfindungsgemäße Energieversor-
gungseinheit auch mit derzeit noch nicht in großem
Maßstab zum Einsatz kommenden auf neuartigen
Zellchemien oder Zellbauformen basierenden Elek-
troenergiespeichereinheiten einsetzbar.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Weiterbil-
dung der erfindungsgemäßen Energieversorgungs-
einheit ist diese mit Trenngliedern ausgerüstet, die
mittels der Batteriesteuerungsvorrichtung in Betrieb
setzbar sind und mittels denen das Luftfahrtboden-
gerät oder Flurförderzeug beim Aufladen der Elektro-
energiespeichereinheiten gegen die Aufnahme des
Fahrbetriebs sicherbar ist. Selbstverständlich sind
auch diese Trennglieder in das Aufnahmegehäu-
se bzw. den Batterieanlagetrog der Energieversor-
gungseinheit integriert. Die Batteriesteuerungsvor-
richtung kann zentral oder dezentral ausgestaltet
sein.

[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand
einer Ausführungsform unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert.

[0020] Es zeigen:
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Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
mit einer Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Energieversorgungseinheit ausgerüste-
ten Flurförderzeugs; und

Fig. 2 die in Fig. 1 gezeigte Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Energieversorgungseinheit
in einer vergrößerten Darstellung.

[0021] Eine anhand der Fig. 1 und Fig. 2 im Fol-
genden näher erläuterte Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Energieversorgungseinheit 1 dient
dazu, ein Luftfahrtbodengerät oder ein Flurförder-
zeug 2, wie es in Fig. 1 perspektivisch dargestellt
ist, während des Betriebs mit elektrischer Energie zu
versorgen. Im Falle des in Fig. 1 gezeigten Flurför-
derzeugs 2 handelt es sich um einen Gabelstapler.
Die Energieversorgungseinheit 1 stellt sowohl die An-
triebsenergie für das Verfahren des Flurförderzeugs
2 als auch die Hubenergie für die mittels des Flurför-
derzeugs 2 zu verrichtende Hubarbeit zur Verfügung.

[0022] Die elektrische Energieversorgungseinheit 1
hat ein Aufnahmegehäuse 3, in dem Energiespei-
chereinheiten 4, die beispielsweise als Lithiumzel-
len oder Lithiummodule ausgebildet sein können, de-
ren elektrische Verbindungsmittel, die in den Figuren
nicht im Einzelnen dargestellt sind, und eine Batte-
riesteuerungsvorrichtung 5 angeordnet sind. Mittels
der Batteriesteuerungsvorrichtung 5 ist der Betrieb
der Elektroenergiespeichereinheiten bzw. Lithiumzel-
len und -module 4 steuer- und regelbar. Des Weite-
ren ist in dem Aufnahmegehäuse 3 der Energiever-
sorgungseinheit 1 ein Ladegerät 6 angeordnet, mit-
tels dem die als Lithiumzellen oder -module ausge-
bildeten Elektroenergiespeichereinheiten 4 der Ener-
gieversorgungseinheit 1 mit Elektroenergie aufladbar
sind. Hierzu dient ein ebenfalls in dem Aufnahmege-
häuse 3 der Energieversorgungseinheit 1 angeord-
netes Ladekabel 7, mittels dem das Ladegerät 6 an
eine externe Energiequelle, die in den Figuren nicht
dargestellt ist, anschließbar ist. Außerdem ist in dem
Aufnahmegehäuse 3 der Energieversorgungseinheit
1 eine Ausgleichsgewichtsanordnung 8 angeordnet.

[0023] Mittels der Ausgleichsgewichtsanordnung 8
wird sichergestellt, dass das Gewicht und damit der
Schwerpunkt eines Flurförderzeugs 2 konstant bleibt,
wenn in unterschiedlichen in Verbindung mit dem
Flurförderzeug 2 einsetzbaren Energieversorgungs-
einheiten 1 unterschiedliche Elektroenergiespeiche-
reinheiten 4 zum Einsatz kommen, die sich hin-
sichtlich ihres Gewichts erheblich unterscheiden kön-
nen. Mittels der Ausgleichsgewichtsanordnung 8, die
dann an das geänderte Gewicht der Elektroenergie-
speichereinheiten 4 angepasst werden kann, können
solche Gewichtsänderungen ausgeglichen werden.
Resultierend daraus hat die erfindungsgemäße En-
ergieversorgungseinheit 1 unabhängig davon, wel-
ches Gewicht ihre Elektroenergiespeichereinheiten 4
aufweisen, stets dasselbe Gesamtgewicht. Auf un-

terschiedlichen Energiespeicherprinzipien beruhen-
de Energieversorgungseinheiten 1 haben entspre-
chend keine Auswirkungen auf das Gesamtgewicht
und damit den Schwerpunkt des Flurförderzeugs 2.

[0024] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Energieversorgungseinheit 1 darüber hinaus mit ei-
nem automatischen Ladekabeleinzug 9 ausgerüstet,
der, wie in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, beispiels-
weise als federvorgespannte Kabeltrommel ausgebil-
det sein kann.

[0025] Das Aufnahmegehäuse 3 der erfindungsge-
mäßen Energieversorgungseinheit 1 ist als öffen-
und schließbarer Batterieanlagetrog ausgebildet. Zu
diesem Batterieanlagetrog 3 gehören ein Trogbo-
den 10, Trogseitenwände 11 und ein demontierbarer
Trogdeckel 12. Auch die Trogseitenwände 11 kön-
nen demontierbar ausgebildet sein. Im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel sind in der in den Figuren
links dargestellten Trogseitenwand 11 des Batterie-
anlagetrogs 3 Belüftungsschlitze 13 ausgebildet, mit-
tels denen die im Betrieb des Ladegeräts 6 der En-
ergieversorgungseinheit 1 entstehende Wärme aus
dem Batterieanlagetrog 3 ausleitbar ist. Im Bereich
des vom Batterieanlagetrog 3 demontierbaren Trog-
deckels 12, im dargestellten Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Energieversorgungseinheit
1, nahe bzw. an dessen Kante 14 ist der Trogde-
ckel 12 bzw. die dort vorgesehene Seitenwand 11 mit
einer Durchbrechung 15 ausgebildet, durch die hin-
durch das Ladekabel 7 aus dem Batterieanlagetrog 3
herausführbar ist. Im Bereich dieser Durchbrechung
15 ist innerhalb des Batterieanlagetrogs 3 der als Ka-
beltrommel ausgebildete Ladekabeleinzug 9 vorge-
sehen, so dass das Ladekabel sowohl durch horizon-
tal angeordnete als auch durch vertikal angeordne-
te Öffnungen des Flurförderzeugs 2 einfach bedient
werden kann.

[0026] Die Batteriesteuerungsvorrichtung 5 der elek-
trischen Energieversorgungseinheit kann in die Elek-
troenergiespeichereinheiten 4 integriert oder separat
von diesen ausgebildet und an diese angeschlossen
sein.

[0027] Innerhalb der erfindungsgemäßen Energie-
versorgungseinheit 1 sind darüber hinaus Trennglie-
der an geeigneten Stellen vorgesehen, die mittels
der Batteriesteuerungsvorrichtung 5 in Betrieb setz-
bar sind. Mittels dieser Trennglieder wird das Flurför-
derzeug 2 beim Aufladen der Elektroenergiespeiche-
reinheiten 4 dagegen gesichert, dass der Fahrbetrieb
des Flurförderzeugs 2 aufgenommen wird.

[0028] Im dargestellten Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Energieversorgungseinheit 1 ist
im unteren Bereich derselben eine Ausgleichsge-
wichtsaufnahme 16 vorgesehen, in der die Aus-
gleichsgewichtsanordnung 8 aufnehmbar ist. Die
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Ausgleichsgewichtsaufnahme 16 ist derart ausge-
staltet, dass in ihr Ausgleichsgewichtsanordnungen 8
unterschiedlichen Gewichts aufnehmbar sind.

[0029] Im dargestellten Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen elektrischen Energieversorgungs-
einheit 1 ruht diese innerhalb des Flurförderzeugs 2
auf einer Schienenführung 17, auf der die elektrische
Energieversorgungseinheit 1 zwischen einer im Flur-
förderzeug 2 eingeschobenen Betriebsstellung und
einer aus dem Flurförderzeug 2 herausgeschobenen
Ausgangsstellung verstellbar ist. In der aus dem Flur-
förderzeug 2 herausgeschobenen Austauschstellung
ist die elektrische Energieversorgungseinheit 1 in ein-
facher Weise von der Schienenführung 17 trenn-
bzw. abhebbar, wobei dann eine zum Ersatz vorge-
sehene elektrische Energieversorgungseinheit 1 auf
die Schienenführung 17 aufsetzbar und dann in das
Flurförderzeug 2 einschiebbar ist.

[0030] Alternativ ist es selbstverständlich möglich,
die erfindungsgemäße elektrische Energieversor-
gungseinheit mittels eines Krans od.dgl. in das Flur-
förderzeug 2 zu verbringen oder aus diesem heraus-
zuheben.

Patentansprüche

1.    Energieversorgungseinheit für Luftfahrtboden-
geräte und Flurförderzeuge (2), die austauschbar am
Luftfahrtbodengerät oder Flurförderzeug (2) angeord-
net ist, mit einem Aufnahmegehäuse (3), in dem Elek-
troenergiespeichereinheiten (4) sowie deren elektri-
sche Verbindungsmittel und eine Batteriesteuerungs-
vorrichtung (5), mittels der der Betrieb der Elektro-
energiespeichereinheiten (4) steuer- und regelbar ist,
aufgenommen und gehaltert sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem Aufnahmegehäuse (3) der En-
ergieversorgungseinheit (1) ein Ladegerät (6), mit-
tels dem die Elektroenergiespeichereinheiten (4) mit
Elektroenergie aufladbar sind, ein Ladekabel (7), mit-
tels dem das Ladegerät (6) an eine externe Elektro-
energiequelle anschließbar ist, und eine Ausgleichs-
gewichtsanordnung (8) angeordnet sind.

2.    Energieversorgungseinheit nach Anspruch 1,
in deren Aufnahmegehäuse (3) ein Ladekabeleinzug
(9) angeordnet ist.

3.    Energieversorgungseinheit nach Anspruch 1
oder 2, die, z.B. mittels eines Krans in das Luftfahrt-
bodengerät oder das Flurförderzeug absenk- und
daraus heraushebbar ist.

4.    Energieversorgungseinheit nach Anspruch 1
oder 2, die auf einer luftfahrtbodengerät- oder flurför-
derzeugseitigen Schienenführung (17) lagerbar ist,
mittels der sie zwischen einer in das Luftfahrtboden-
gerät oder Flurförderzeug (2) eingeschobenen Be-
triebsstellung und einer aus dem Luftfahrtbodenge-

rät und Flurförderzeug (2) herausgeschobenen Aus-
tauschstellung verstellbar ist, in der sie von der Schie-
nenführung (17) abnehm- und durch eine andere En-
ergieversorgungseinheit (1) ersetzbar ist.

5.  Energieversorgungseinheit nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, deren Elektroenergiespeichereinhei-
ten (4) als Lithiumzellen bzw. -module ausgebildet
sind.

6.  Energieversorgungseinheit nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, deren Aufnahmegehäuse (3) als Bat-
terieanlagetrog ausgebildet ist, der einen Trogboden
(10), Trogseitenwände (11) und einen demontierba-
ren Trogdeckel (12) aufweist, wobei im Batteriean-
lagetrog (3), vorzugsweise in einer oder mehreren
Trogseitenwänden (11) Belüftungsschlitze (13) aus-
gebildet sind, und wobei im Bereich einer der Kanten
(14) des Trogdeckels (12) eine Durchbrechung (15)
ausgebildet ist, durch die hindurch das Ladekabel (7)
aus dem Batterieanlagetrog (3) herausführbar ist.

7.  Energieversorgungseinheit nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, bei der der Ladekabeleinzug (9) als
Kabeltrommel ausgebildet ist.

8.    Energieversorgungseinheit nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, deren Aufnahmegehäuse (3)
eine Ausgleichgewichtsaufnahme (16) aufweist, in
der Ausgleichgewichtsanordnungen (8) unterschied-
lichen Gewichts aufnehmbar sind.

9.  Energieversorgungseinheit nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, deren Batteriesteuerungsvorrichtung
(5) in die Elektroenergiespeichereinheiten (4) inte-
griert ist.

10.  Energieversorgungseinheit nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, deren Batteriesteuerungsvorrichtung
(5) separat ausgebildet und an die Elektroenergie-
speichereinheiten (4) angeschlossen ist.

11.  Energieversorgungseinheit nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, mit Trenngliedern, die mittels der
Batteriesteuerungsvorrichtung (5) in Betrieb setzbar
sind und mittels denen das Luftfahrtbodengerät oder
Flurförderzeug (2) beim Aufladen der Elektroenergie-
speichereinheiten (4) gegen die Aufnahme des Fahr-
betriebs sicherbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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